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Hann.	91	v.	Schele	I	Nr.	2	

Schele	an	Falcke,	18.12.1837	

	
Seite	60	r	
	
Für	H.	Geh.	Cab.	Rath	___	
Falke	
	
Han.	d.	18t	Decb.	1837.	
	
Verschiedene	Äußerungen	
fremder	Gesandte	und	
Staatsmänner	–	wie	auch		
die	Badensche	Circular	Note	
beweiset	–	verrathen	die	
Besorgnis,	als	ob	das	Bey-	
spiel	Hannovers	andere	
deutsche	constitutionelle	Re-	
gierungen	zur	Nachahmung	
neigen,	und	dort	dann	ge-	
fährlicher	werden	könnten.	
welches	dann	als	ein	Beden-	
ken	rücksichtlich	eines	sehr	
thätigen	und	directen	Bey-	
standes,	wenn	Hannover	sol-	
chen	bedürfte,	betrachtet		
wird.	
In	dieser	Rücksicht	hal-	
te	ich	es	nützlich,	wenn		
die	K.	Hannöv.	Gesandten	
in	und	außer	Deutschland,	durch	ein	Circularschreiben	an-	
gewiesen	werden:	
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den	Unterschied	hervorzuhe-	
ben,	der	sich	zwischen	
der	Hannoverschen	Verfassungs-	
angelegenheit,	und	denen	
anderer	deutscher	Staaten	
findet;	nämlich:	
1)	daß	die	jetzt	regierenden	
Souverainen,	ihre	Constitutio-	
nen	selbst	gegeben,	oder	
als	Erbtheil	angenom-	
men	haben;	welches	nicht	
der	Fall	Sr.	Maj.	des	
Königs	von	Hannover,	ist.	
2)	daß	Sr.	Majestät	nicht		
bloß	materielle	Beschwer-	
depuncte	rügt,	die	andere	
deutsche	Constitutionen	in	
gleicher	Art	haben	mögen,	
daher	die	gefürchtete	Nach-	
ahmung	hervorlocken	könn-	
ten;	sondern	daß	der		
König	auch	wegen	formeller	
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Fehler		bey	der	Einführung	des	
Grundgesetzes,	daßselbe	an-	
gegriffen	und	beseitigt	hat:	
daß	diese	Gründe	aber	ganz		
eigenthümlich	für	Hannover	
seyn,	mithin	eine	ander-	
weite	Nachahmung	nicht	
hervorrufen	können;	daß	
daher	Bundesregierungen		
sich	völlig	consequent	für	des	
Königs	Maasregeln	erklären	
können,	wenn	gleich	sie	
glauben	sollten,	ihrer	Stände	
wegen,	und	ihrer	Überzeugung	
nach,	nicht	alle	materielle	
Artikel,	als	wohlbegründete	
Beschwerde	des	Königs,	be-	
trachten	zu	können,	die	sie	
selbst	vielleicht	in	ihrer	Con-	
stitution	respectiren	müs-	
sen.	
Dieser	wesentliche	Unter-	
schied	muß	sowohl	die	deut-	
schen	Regierungen	beru-	
higen,	
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als	der	französischen	und	an-	
deren,	eine	richtigere	An-	
sicht	einflößen.	
Ich	ersuche	daher	den	
Herr	Geh.	Cab.Rath	___.	v.	
Falke,	eine	Circular-	
Note,	in	diesem	Sinn,	
in	meinem	Namen,	zu	
entwerfen.	
	
Sch.	


